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Die Arbeitsraum- und Mindestgrabenbreiten sind zu beachten.
Schutzmaßnahmen

Ab 1,25 m Tiefe muß verbaut werden. 

Bauhinweise für den Tiefbau

Baugruben und Gräben bis 1,25 m Tiefe dürfen ohne Verbau mit senkrechten Wänden hergestellt 
werden, wenn

– Fahrzeuge und Baugeräte die zulässigen Abstände einhalten, keine besonderen Gegebenheiten oder
Einflüsse die Standsicherheit gefährden,

– keine baulichen Anlagen gefährdet werden,

– die Neigung des Geländes bei nichtbindigen Böden ≤ 1:10, bei bindigen Böden ≤ 1:2 beträgt.

– der Baubeauftragte der Stadtwerke Troisdorf diesen nicht anordnet.
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Am oberen Rand ist beidseitig 
ein mindestens 0,60 m breiter 

Schutzstreifen freizuhalten
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Mind. 0,6 m

0,60 m

Rohrgraben 
T= ca. 1,10 m
B= mind. 0,6 m breit

Baugrube am Haus
Arbeitsraum mind.
L 1,4 m x  B 1,4 m
ca. 1,20 tief
bzw. O,2 m unter 
Kernbohrung/Fubo-Rohre

Gebäude

Grundstücksgrenze

Erdaushub
Erdaushub


